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Dann schreibt doch mit Hinweis auf den Umgang, den du für Bremen gefunden hast einfach die
für euch zuständige Schulrechtsabteilung an (oder ruft an und bittet darum die mündliche
Antwort noch schriftlich zu bestätigen als Absicherung für euch). Sollte sich doch auf dem Weg
schnell klären lassen, ob die Bremer Vorgehensweise auch für Hessen zulässig ist.

(Habe das "Danke" jetzt nicht als Ja, danke", sondern als "Nein, danke" interpretiert angesichts
des Dokuments, dass du bereits für Bremen gefunden hast. Passt hoffentlich.)

1https://www.lehrerforen.de/thread/49776-zweitschrift-f%C3%BCr-verlorenes-zeugnis/?postID=480900#post480900

https://www.lehrerforen.de/thread/49776-zweitschrift-f%C3%BCr-verlorenes-zeugnis/?postID=480900#post480900

